
die Erweiterung der Aufgaben der Staatsanwaltschaft bei der 
Aufsicht "über die unbedingte W ah rung der einheitlichen sozia
listischen Gesetzlichkeit und bei der Bekämpfung der Verbrechen 
und Vergehen und ihrer Ursachen;
die Festigung und Verbesserung der Zusammenarbeit der Organe 
der Rechtspflege mit den örtlichen Staatsorganen, besonders den 
Volksvertretungen, sowie den gesellschaftlichen Massenorganisa- 
tionen und den Ausschüssen der Nationalen Front.

Die Entwicklung der sozialistischen Rechtspflege erfolgt im Kampf 
gegen noch vorhandene bürgerliche Rechtstraditionen, gegen alte, aus 
dem Kapitalismus überkommene Formen und Praktiken in der 
Arbeitsweise und Organisation der Organe der Rechtspflege. Sie läßt 
auch keinen Raum für willkürlich-subjektive Einflüsse, für jedwede 
Isolierung vom gesellschaftlichen Leben und dem Kampf des ganzen 
werktätigen Volkes und seines Arbeiter-und-Bauern-Staates um den 
Sieg des Sozialismus.
Die Durchführung dieses Erlasses stellt hohe Anforderungen an die 
Richter, Staatsanwälte, Mitarbeiter der Untersuchungsorgane, Rechts
anwälte sowie alle in der Rechtspflege Tätigen, an ihr Wissen um die 
Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung, von denen 
unser Recht bestimmt wird, an ihre Kenntnis der Probleme des sozia
listischen Aul‘baus, an die Beherrschung der Grundfragen der Politik { 
der Deutschen Demokratischen Republik, an ihre Verbundenheit mit 
den Werktätigen, ihre Bereitschaft, dem Volk zu dienen, und ihre Über
zeugung vom Sieg des Sozialismus.
Indem unsere sozialistische Rechtspflege zum Anliegen und zur Auf- 
gabe des ganzen Volkes wird, entwickeln wir die sozialistische kechls- 
ordhung der Deutschen Demokratischen Republik immer mehr zum 
nationalen Vorbild wahrer Gerechtigkeit und Humanität.

Zweiter Teil 
Die Organe der Rechtspflege

Erster Abschnitt^»
Die Aufgaben und die Arbeitsweise der Gerichte 

in der Deutschen Demokratischen Republik

I
Das Oberste Gericht der Deutschen Demokratischen Republik 

А Die Steilung und die Aufgaben des Obersten Gerichts
1. Das Oberste Gericht ist das höchste Organ der Rechtsprechung 

in der Deutschen Demokratischen Republik.
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